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Bz//zge E>ddtfz»p///«gz«zge dadezz zf/V rcdozz z« grower Zad/

Kampfflugzeuge mit bescheidener Leistung und mit bescheidener Uberlebenserwartung besitzt die
Flugwaffe in den Venom- und Hunter-Verbänden bereits in respektabler Zahl. Sie bilden unsere
Infanterie, geeignet zum Einsatz gegen «weiche» Massenziele wie Panzer, Fahrzeuge, Artillerie
unter günstigen Wetter- und Sichtbedingungen. Was fehlt und beschafft werden muss, sind Flug-
zeuge für die Bekämpfung «harter» Ziele, beispielsweise moderner leistungsstarker Fliegerabwehr-
waffen, um der «Infanterie», den Venom und Hunter, den Einsatz zu ermöglichen. Die Beschaf-

lung leistungsschwacher Flugzeuge wäre ein zu kostspieliges «Tun als ob» und würde im Ausland
unvermeidlich als Verzicht auf die eidgenössische Tradition einer ernsthaften militärischen Bereit-
schatt verstanden, gewertet und eingeplant.
Unter den Alternativtypen finden sich — allenfalls mit einer Ausnahme — keine Flugzeugtypen,
die als Waffensysteme, das heisst mit den vorstehend genannten Geräten ausgerüstet, im Serienbau
stehen oder mindestens als Prototypen ihre diesbezüglichen Leistungen heute praktisch demon-
strieren können. Dürfen all die Instanzen von der Projektleitung über den Bundesrat bis zum Par-
lament ihre Anträge beziehungsweise Beschlüsse auf Versprechungen der Lieferanten bezüglich
Leistungen, Termine und Kosten basieren? Darf eine Verwässerung des Prinzips der klaren Tren-

nung von Entwicklung und Beschaffung, wie es die Mirage-Untersuchungskommission gefordert
hatte, ausgerechnet bei der Flugzugbeschaffung appliziert werden? Technische Spitzenleistungen
sind nicht erzwingbar und der nachträgliche Rücktritt von einem Bundesbeschluss für die Beschaf-
fung von Kampfflugzeugen wegen Nichterfüllung von Vertragsbestimmungen fällt allein schon aus
Gründen des Zeitverlustes und des Prestige-Engagements von Behörden und Verwaltung ausser
Betracht.

Unglück 'auf der Autobahn — Gasse öffnen!
Schon im kommenden Frühjahr dürften sich auch auf den schweizerischen Autobahnteilstrecken
bei Stossverkehr parallele Kolonnen bilden, die sich nur langsam vorwärts bewegen und zeitweilig
völlig zum Stillstand kommen. Liegt die Ursache der Stockung in einem Verkehrsunfall, besteht
ein lebenswichtiges Interesse am raschen Einsatz der Rettungsdienste.
Stellvertretend für alle Autobahnkantone und in Übereinstimmung mit der Schweizerischen Bera-

tungsstelle für Unfallverhütung (BfU) sowie den Verbänden des Strassenverkehrs, hat Oblt Bruno
Hersche, Chef der Autobahnpolizei des Kantons Zürich, die folgenden, allgemein gültigen Rieht-
linien erlassen:

Bei normalem flüssigem Autobahnverkehr gelten beim Ertönen des Zweiklanghorns die gleichen
Grundsätze wie auf Kantonsstrassen, nämlich sofort «Bahn frei». Die Rettungsfahrzeuge werden
also normalerweise auf der Überholspur, eventuell auch auf der rechten Fahrbahnhälfte, ihrem Ziel
zustreben. Private Lenker sollten daran denken, class hinter Einsatzfahrzeugen ein Abstand von
mindestens 100 m eingehalten werden muss.

Hit dagegezz dz'e Azz/odad« dz/red vedr /zzKgMra /ödrezzde oder rrz/Uzedezzde pczra/AA Ko/ozz#ezz fer-
ilop//, otzAswz die LewCer der d/oeCier/en Wege» jo/ozt zzaed ree/üv zz/zd Zi/zG öz/rzfezdde«, io de«
vied zzz der Afd/e ez«e /reze Gzzree dz/der.

Die Benützer der rechten Spur fahren bis satt an den Seitenstreifen heran, lassen diesen aber offen,
weil er eine letzte Platzreserve bildet. Die auf der Überholspur wartenden Lenker weichen dage-

gen so stark als möglich nach links gegen den Mittelstreifen aus (also Richtung Leitplanke, Seil-

zäun usw.). Wenn diese Regel einigermassen konsequent befolgt wird, öffnet sich eine hinreichend
breite Mittelgasse, auf welcher Polizei, Sanität und Feuerwehr ihr Ziel erreichen können.
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